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Gemeindeverwaltung Seiffen: 
Telefon: 037362/87 70, Fax: 8 77 77
Meldestelle, Telefon 87731
E-Mail: gemeinde@seiffen.de
Internet: www.seiffen.de
Montag Termine nach Vereinbarung
Dienstag 8.00–12.00 Uhr    13.00–18.00 Uhr
Mittwoch Termine nach Vereinbarung
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr    13.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr

Gemeindeverwaltung Deutschneudorf:
Telefon: 037368/218, Fax: 449 
E-Mail: gemeinde@deutschneudorf.de
Internet: www.deutschneudorf.de

Montag Termin nach Vereinbarung
Dienstag 8.00–12.00 Uhr    13.00–18.00 Uhr
Mittwoch Termin nach Vereinbarung
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr    13.00–17.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr

Gemeindeverwaltung Heidersdorf:
Telefon: 037361/45212, Fax: 4322
E-Mail: info@heidersdorf.de
Internet: www.heidersdorf.de

Dienstag 9.00–12.00 Uhr     13.00–17.30 Uhr
Mittwoch 9.00–12.00 Uhr
Donnerstag 9.00–12.00 Uhr
➔ Das Rathaus bleibt am Donnerstag, den
10. März 2011 geschlossen (siehe Seite 13)

R E D A K T I O N S S C H L U S S

für das Aprilheft 2011
ist der 21. März 2011, 12.00 Uhr 

in der Bibliothek Seiffen

Haus des Gastes Seiffen
Samstag, 02.04.2011

R - Members Club a tribute
to Rammstein

Vorbands: 
„Shakediemess“ und „Meister der Lügen“

(siehe Seite 5)

Einlass: 21.00 Uhr
Beginn: 21.30 Uhr

Anfragen unter Telefon: 037362 /87712

V O R A N K Ü N D I G U N G

AUSSTELLUNG in den Räumen der Bibliothek/Galerie

„Erzgebirgische Landschaften in Öl“
Ursula Fietsch, Rübenau
noch bis 10. November

Gemeindeverwaltung Seiffen: 
Telefon: 037362/8770, Fax: 87777
Meldestelle, Telefon 87731
E-Mail: gemeinde@seiffen.de
Internet: www.seiffen.de
Montag geschlossen
Dienstag 8.00–12.00 Uhr    13.00–18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr    13.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr

Redaktionsschluss für das Novemberheft 2016 ist am 22.11.2016, 12.00 Uhr in der Bibliothek Seiffen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltungen

Gemeindeverwaltung Deutschneudorf 
im Haus der erzgebirgischen Tradition: 
Telefon: donnerstags 037368/218 
E-Mail: gemeinde@deutschneudorf.de
Internet: www.deutschneudorf.de

Donnerstag       15.00–17.00 Uhr

Gemeindeverwaltung Heidersdorf: 
Telefon: 037361/45212
Fax: 037361/4322
E-Mail: info@heidersdorf.de
Internet: www.heidersdorf.de

Dienstag       15.00–18.00 Uhr

Öffentliche  
Bekanntmachung

der Haushaltssatzung 2016 
der Gemeinde Kurort Seiffen/Erzgeb.,

der Haushaltssatzung 2016
der Gemeinde Deutschneudorf

sowie der Haushaltssatzung 2016
der Gemeinde Heidersdorf

Gemäß § 76 SächsGemO werden die Haushaltssatzungen 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne mit den  
dazugehörigen Anlagen liegen in der Zeit

vom 01.11. bis 11.11.2016

zu den nachfolgenden geänderten Öffnungszeiten in der  
Gemeindeverwaltung Seiffen, Am Rathaus 4, Zimmer 12, zur 
Einsichtnahme für jedermann aus:

Montag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr

Die Satzungen treten rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.
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Öffnungszeiten Kurort Seiffen
Gemeindeverwaltung Seiffen 
Montag geschlossen
Dienstag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Tourist-Information, Hauptstraße 73 (Museum), Tel. 037362/8438,
E-Mail: info@touristinfo-seiffen.de
Montag-Freitag 10:00 – 17:00 Uhr
Samstag 10:00 – 14:00 Uhr
Während dieser Zeiten sind gelbe Säcke sowie Abfallsäcke erhältlich.
26.11.2016  10.00 – 17.00 Uhr
27.11.2016 10.00 – 17.00 Uhr

Bibliothek, Hauptstraße 95, Tel. 037362/8288, Fax 12318,
E-Mail: bibliothekseiffen@gmx.de
Montag/Donnerstag  12.00 – 17.00 Uhr
Dienstag  13.00 – 18.00 Uhr

Spielzeugmuseum, Tel. 8239 täglich 10.00 – 17.00 Uhr

Freilichtmuseum, Tel. 8388 täglich 10.00 – 16.00 Uhr

Kindereinrichtung „Spielzeugland“, Tel. 8344, Fax 12444
E-Mail: kindereinrichtung@seiffen.de

Kindertagespflege „Teddy-Beer“, Tagesmutter Theresa Beer 
Alte Dorfstr. 33, 09548 Kurort Seiffen, Tel. 037362/76117, 
E-Mail: kindertagespflege-teddy-beer@web.de

GWG Seiffen und Umgegend eG, Tel. 037362/8479
www.gwg-seiffen.de, gwg-seiffen@t-online.de, 09548 Kurort Seiffen, 
Hauptstraße 169, Terminvereinbarung telefonisch möglich!
Sprechzeiten jeden 1. Mittwoch im Monat 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Taxi u. Mietwagen C. Börner, Seiffen, Tel.: 037362/889422,
Funk: 0162/2812628, Krankenfahrten, Schülerverkehr, Flughafentransfer, 
Kurierfahrten, Rollstuhlbeförderung

Taxi & Mietwagen Clement, Seiffen, Tel. 0172/3663131 und 0174/9586263
Krankenfahrten · Einkaufsfahrten · Flughafentransfer · Kurierfahrten

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Dresden 
Beschwerden bei Süd-Ost-Luft (böhmische Luft) bitte melden bei:
Bearbeiterin: Frau Oelke, Tel. 0351/26125104, Fax: 0351/26125199
E-Mail: kornelia.oelke@smul.sachsen.de

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Bearbeiter: Herr Böhme, Tel. 0351 564-6522, Fax: 0351 564-6529
E-Mail: uwe.boehme@smul.sachsen.de
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/3647.htm (Fragebogen)

FOTOSTUDIO Eva Schalling, Hauptstraße 60, Tel. 76981
Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Medizinische Einrichtungen
DM J. Dietze, Facharzt für Allgemeinmedizin
Am Rathaus 3, Seiffen, Tel. 037362/8241 
Montag, Mittwoch, Donnerstag  7.30 – 12.30 Uhr
Dienstag 14.00 – 19.00 Uhr

Dr. med. Gunter Schneider, Facharzt für Allgemeinmedizin
Schwartenbergweg 7, Telefon 037362/8314
Montag 7.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 8.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 7.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.30 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Freitag 7.00 – 12.00 Uhr

Zahnarztpraxis Dr. H.-F. Budai, Dr. Carola Budai, Fachzahnärzte
Kinderzahnheilkunde, Tätigkeitsschwerpunkt Kieferorthopädie
Feldweg 23, Seiffen, Tel.: 037362/7272; Mo 8 – 12 und 14 – 17 Uhr; 
Die 8 – 12 und 14 – 18 Uhr; Do 14 – 18 Uhr; Fr 8 – 12 Uhr

Diakonie Sozialstation Seiffen, Am Rathaus 3, Rufnummer Seiffen 8481

Physiotherapie Kerstin Bilz, Rufnummer Seiffen 8418, 
Am Schindelberg 2a
Montag bis Donnerstag  7.30 – 19.00 Uhr sowie nach
Freitag  7.30 – 14.00 Uhr  Vereinbarung

Für alle Fälle

FFW-Rufnummern
Gerätehaus Seiffen, Jahnstraße 15, 76210
Gerätehaus Oberseiffenbach, Oberseiffenbacher Str. 23: 76220

Bundespolizei-Inspektion Cämmerswalde: Tel. 037327 8610

Flüchtlingssozialarbeit, Mara Schmied-Tautz, Tel. 0172 3924214

Polizeidienststelle Olbernhau:  Tel. 037360/3009
Polizeidienststelle Marienberg:  Tel. 03735/6060

Arztbereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist ab sofort über die bundesweite  
Nummer 116117 zu erreichen!

Heilpraktiker P. Richter, Telefon 037362/8531, Oberseiffenbach

Physiotherapie Anke Börner
Deutschneudorfer Str. 6, Tel. 037362/88808, Termine nach Vereinbarung 
Dienstag und Donnerstag ab 8.00 Uhr 
Montag, Mittwoch, Freitag  ab 9.00 Uhr

Rats-Apotheke Seiffen, Inhaber M. Maschek, Fachapotheker für  
Offizin-Pharmazie, Am Rathaus 1, Tel. 8210, Fax 7310
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr / Samstag 9.00 – 12.00 Uhr
Unser Service-Angebot: Blutdruck messen, Blutzucker- und Cholesterin-
bestimmung, Anmessen von Kompressionsstrümpfen und -strumpfhosen, 
Verleih von elektr. Milchpumpen und Babywaagen

KOSMEO-Kosmetik, Naildesign, Fußpflege
D. Schalling, Am Rathaus 3, Tel.: 037362/879844

Mobile Fußpflege & Kosmetik Elisabeth Mazanec-Müller
Tel.: 037362/889638 und 0162/7061427

   Öffnungszeiten der Grünschnittdeponie an der Wettinhöhe  
nur noch bis 12. November 2016

  Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr und Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

  Grünschnittwertmarken sind in der Touristinformation Seiffen erhältlich.

Notruf 112
Rettungsleitstelle Annaberg

– Tel. 03733 23163 oder
– Tel. 03733 19222 (bundeseinheitliche Rufnummer für Leitstellen)

Die Notrufnummer 112 ist weiterhin uneingeschränkt verwendbar.

W E R T S T O F F E N T S O R G U N G

PAPIERTONNE 25.11.2016
 4-wöchentlich Freitag

GELBER SACK 11.11.2016 und 25.11.2016 
 14-täglich freitags in der ungeraden KW
 Gelbe Säcke sind in der Tourist-Information (Museum) erhältlich.

RESTABFALL Freitag, 04.11.2016 und  
 Freitag, 18.11.2016
 14-täglich donnerstags in der geraden KW

In der Tourist-Information, Hauptstr. 73 (Museum) sind blaue Säcke für Restabfall 
käuflich zu erwerben! Die Gebühr für Restabfallsäcke beträgt 2,90 € je Stück.
Diese können zusätzlich zur Restabfalltonne verwendet werden. Die Entsorgung 
erfolgt dann kostenfrei, da durch den Kaufpreis die Gebühr für eine Schüttung  
bereits entrichtet wurde. 
Bitte beachten Sie, dass nur ausschließlich die erworbenen Säcke entsorgt werden!
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Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung 
Gemeinde Kurort Seiffen/Erzgebirge  
für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in 
der Sitzung am 11.07.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen und 
mit Bescheid der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde vom 
04.10.2016, Aktenzeichen 092.12/1-16-030.sa-57, wurde der Be-
schluss zur Haushaltssatzung unter Auflagen nicht beanstandet:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2016, der die für  die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 4.564.930,00 EUR
–  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  

auf 4.935.379,00 EUR
–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -370.449,00 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von  
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses  
aus Vorjahren auf 0,00 EUR

–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Auf- 
wendungen einschließlich der Abdeckung von  
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus  
Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)  
auf -370.449,00 EUR

– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 376.500,00 EUR
–  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen- 

dungen auf 276.300,00 EUR
–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 100.200,00 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl- 
beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  
Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von  
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 
(veranschlagtes Sonderergebnis) auf 100.200,00 EUR

–  Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen  
Ergebnisses auf -370.449,00 EUR

–  Gesamtbetrag des veranschlagten Sonder- 
ergebnisses auf 100.200,00 EUR

– Gesamtergebnis auf  -270.249,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 4.783.140,00 EUR
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 4.345.080,00 EUR

–  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus  
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der  
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus- 
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit‚ 
auf 438.060,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 73.200,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 245.650,00 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit auf -172.450,00 EUR

–  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und  
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen  
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 265.610,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie- 
rungstätigkeit auf 0,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie- 
rungstätigkeit auf 126.500,00 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf -126.500,00 EUR

–  Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als  
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 139.110,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf- 
nahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß- 
nahmen wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
zur Leistung von Investitionen und Investitionsförder- 
maßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist,  
wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur  
rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch  
genommen werden darf, wird auf 700.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 5
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  345 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 v. H.
Gewerbesteuer auf 420 v. H.

Gemeinde Kurort Seiffen / Erzgeb.
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§ 6
Weitere Festsetzungen
Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft wird 
festgesetzt auf 234.785,78 EUR

Gemeinde Kurort Seiffen, den 06.10.2016

Wittig
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister den Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a.  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
 oder 
 b.  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Frist geltend machen.

Beschlüsse aus der 7. öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates am 19.09.2016
Beschluss: GR-07/16/01ö
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Seiffen/Erzgeb. zeigt sich mit 
der Absetzung der Tagesordnungspunkte 5.1 und 5.2 einverstanden.

Beschluss: GR-07/16/02ö
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig angenommen.  

Beschluss: GR-07/16/03ö
Der Gemeinderat der Gemeinde Seiffen beschließt, im Zusammenhang 
mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz, die Ausbuchung (Einzelwert-
berichtigung) zweifelhafter und uneinbringlicher Forderungen aus den 
Jahren 2004 bis 2012 in Höhe von 228.432,26 EUR.

ACHTUNG

Kassenöffnungszeiten Gemeindekasse  
ab sofort

dienstags und donnerstags von 8.00 bis 12.00 Uhr
und 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

sowie 

freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Wittig
Bürgermeister

Anschlagstafeln in Seiffen
Wir möchten dringend darauf hinweisen, dass die kommunalen An-
schlagstafeln in erster Linie für Aushänge vom Rathaus und der nach-
geordneten Einrichtungen der Gemeinde vorbehalten sind. Private 
Aushänge können hier nur berücksichtigt werden, wenn der hierfür 
benötigte Platz zur Verfügung steht. Aushänge werden  nur von Ange-
stellten der Gemeinde angebracht. Bedarf kann wöchentlich freitags  
bis 12.00 Uhr angemeldet werden, indem private Aushänge in der Ver-
waltung abgegeben werden.

Seiffener Weihnacht 2016

Für die Absicherung der diesjährigen  „Seiffener Weihnacht“ wer-
den wieder samstags und sonntags an allen vier Adventswo-
chenenden Helferinnen und Helfer als Kassierer und Einweiser 
benötigt.
Einsatzzeiten 9.00 bis 18.00 Uhr

personelle Voraussetzungen:

– Mindestalter 18 Jahre
– freundliches und selbstbewusstes Auftreten

Interessenten melden sich bitte in der Gemeindeverwaltung Seif-
fen, Zimmer 11 bei Frau Klenke, telefonisch erreichbar unter 
037362 – 87712.

Aufbau der Weihnachtsmarktstände

Der Aufbau der Weihnachtsmarktstände erfolgt vom 07.11. bis 
13.11.2016 in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr durch den kommunalen 
Bauhof.
Mit vorübergehenden kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen ist zu rech-
nen.

Verkehrsführung

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Verkehrsführung während 
der Zeit der „Seiffener Weihnacht“ wie 2015 erfolgt. Gemäß der Ersten 
Satzung zur Änderung der Satzung über das Abhalten des Weih-
nachtsmarktes „Seiffener Weihnacht“ bedeutet dies, dass der Bereich 
Kreuzung Seiffen Mitte bis zum Spielzeugmuseum an den Samstagen 
von 9.30 bis 20.00 Uhr und an den Sonntagen von 10.30 Uhr bis 
18.00 Uhr für den Verkehr voll gesperrt ist.
Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen bitten wir höflichst alle Bürge-
rinnen und Bürger, ihre Einkäufe und Besorgungen nach Möglichkeit 
nicht an den Adventssamstagen zu tätigen.
Bitte befolgen Sie in Ihrem eigenen Interesse die Hinweise der Verkehrs-
posten.
Für Ihr Verständnis und Entgegenkommen bedanke ich mich im Vor-
aus.

Rückerstattung Parkgebühr

Vermieter von Hotels / Pensionen / gemeldeten Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen im Gemeindegebiet Seiffen können Ihren Gäs-
ten die Parkgebühr zurückerstatten. 

Gegen Vorlage des Parkscheins und der Bestätigung (beides wird 
vom Kassierer ausgereicht) wird die verauslagte Parkgebühr in der Zeit 
vom 10.01. bis 19.01.2017 an die oben genannten Beherbergungsein-
richtungen während der Öffnungszeiten in der Gemeindekasse/ 
1. Etage, zurückerstattet. Eine Erstattung zu einem späteren Zeitpunkt 
ist nicht mehr möglich.

Wittig
Bürgermeister
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Seiffener Weihnacht 2016

Sehr geehrte Geschäftsinhaber,
sehr geehrte Hoteliers,
sehr geehrte Inhaber von Pensionen und Ferienwohnungen

eine Vielzahl von Gästen besucht auch in diesem Jahr wieder das 
wohl bekannteste Ereignis im gesamten Spielzeugwinkel – unsere 
„Seiffener Weihnacht“!

Die Damen und Herren des Gemeinderates und der Verwaltung 
sind mit Freude und Fleiß und mit der Hilfe Freiwilliger und vieler 
ehrenamtlich Tätiger für die Konzeption und Umsetzung zustän-
dig.
Darüber hinaus gilt es für die Gemeinde jedoch auch, den großen 
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, welche die Ausrich-
tung dieses Ereignisses mit sich bringt.
Ich bitte Sie deshalb sehr herzlich, den auch in diesem Jahr so 
wichtigen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Gemeinde zu 
leisten. Um auch zukünftig bei allgemein gestiegenen Kosten eine 
niveauvolle Gestaltung der „Seiffener Weihnacht“ zu sichern, bitte 
ich dabei den Ihnen bekannten Vorjahresbetrag als Mindestbetrag 
zu betrachten. 

Für eine Spende verwenden Sie bitte:
 

IBAN: DE49 8705 4000 3315 0005 72,
BIC: WELADED1STB bei der Erzgebirgssparkasse. 
Verwendungszweck: „Seiffener Weihnacht“ 2016

Eine Spendenquittung für steuerliche Zwecke erhalten Sie dafür 
umgehend. 
Ich bitte Sie, sich auch weiterhin aktiv am Gemeinwohl unseres 
Spielzeugdorfes in unser aller Interesse zu beteiligen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Glück auf!

Martin Wittig
Bürgermeister

Prämierung des schönsten  
Weihnachtsmarkt-Verkaufsstandes 2016
Der Verkaufsstand mit dem besten Gesamterscheinungsbild wird auch 
in diesem Jahr wieder mit 500 € prämiert. 
Die Übergabe erfolgt durch den Bürgermeister und Gemeinderäte  
medienwirksam. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vorankündigung Einwohnerversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Seiffener,
hiermit lade ich bereits jetzt alle interessierten Einwohner Seiffens
für Samstag, den 28. Januar 2017, um 18.30 Uhr in den Saal des  
Hotels Erbgericht „Buntes Haus“ Seiffen zu einer Einwohnerversamm-
lung ein. Um auch Pendlern die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, 
wird die Veranstaltung diesmal samstags stattfinden. Die Tagesord-
nung wird in der Januarausgabe des Amtsblattes bekanntgegeben.

Wittig
Bürgermeister

Nichtamtliche  
Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Kindertagespflege
Die Kindertagespflege „Teddy-Beer“ bietet Eltern und Großeltern von 
Kleinkindern einen Schnuppertag an, um die Tagespflege besser  
kennenzulernen.
Der Termin ist immer der 1. Mittwoch im Monat von 15.00 bis 16.00 
Uhr (außer in den Ferien). Eine vorherige Terminabsprache wäre wün-
schenswert. Meine Telefonnummer lautet 037362/76117.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, hier noch ein paar wichtige 
Informationen:

Ich arbeite mit der Fachaufsicht Kita des Landkreises, der Gemeinde 
Seiffen und der Kindertagesstätte „Spielzeugland“ sehr eng zusam-
men. Auch die Eltern haben ein Mitspracherecht.
In einer überschaubaren Gruppe wird Ihr Kind beim Erlernen der ersten 
wichtigen Dinge unterstützt, wie laufen, reden, an- und ausziehen, 
malen und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen.
Kindertagespflege richtet sich vorrangig an Kinder ab 1 Jahr bis 3 
Jahre.
Natürlich betreue ich auch Kinder unter einem Jahr und Ältere bis zum  
Schuleintritt, wenn dies gewünscht wird.
Auf diesem Wege möchte ich mich auch bei unserer Gemeindeverwal-
tung und der Kindertagesstätte für die hervorragende Zusammenar-
beit, sowie bei den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen recht 
herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Tagesmutter Theresa Beer

Sieger im Vorjahr Andrea Pflugbeil

Impressum:
Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Seiffen, Tel.: 037362 877-10, Fax: 037362 877-77

Redaktionelle Zusammenstellung: Bibliothek Seiffen, Telefon: 037362/8288,  
E-Mail: BibliothekSeiffen@gmx.de

Gesamtherstellung: Erzdruck GmbH · Vielfalt in Medien, Industriestraße 7,  
09496 Marienberg, Tel. 03735 9164-0, Fax 03735 916450

Auflage: 2.500

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt des amtlichen Teiles ist für 
die Gemeinde Seiffen Bürgermeister Martin Wittig, für die Gemeinde Hei-
dersdorf Bürgermeister Andreas Börner und für die Gemeinde Deutsch-
neudorf Bürgermeisterin Claudia Kluge.

Für den Inhalt der anderen Beiträge zeichnet der Verfasser selbst verant-
wortlich. Bitte beachten Sie die dafür geltende Satzung.

Wir gehen davon aus, dass die auf Fotos abgebildeten  
Personen ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben haben.

Nachlesbar ist das Amtsblatt ab dem letzten Werktag im Internet unter

www.seiffen.de/rathaus/amtsblatt/
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10.12.16   Misch-Music

03.12.16   Every Second Saturday

GALERIEAUSSTELLUNG   
                              24. März 2016 - 15. März 2017   

    Der Werbeschau zum 80. Geburtstag 
Dokumente, Hintergründe, Objekte 

 
 

SPIELZEUGMUSEUM SEIFFEN 

26.11.16   Tramp Station

Gut gelaunt in den Advent 

Apres-Ski-Party im Rahmen der 26. Seiffener Weihnacht
Hauptstraße 72 – gegenüber Spielzeugmuseum  |  jeden Adventssamstag 18:30 – 21:30 Uhr

17.12.16  VHS-KlampferEintritt frei!
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Haus des Gastes Seiffen
 K A R T E N V O R V E R K A U F 

2016/2017
in der Touristinformation Seiffen, Hauptstraße 73 (Spielzeugmuseum)

Tel.: 037362-8438, info@touristinfo-seiffen.de

03.11.16 Einlass 16.00 Uhr, Beginn 17.30 Uhr 
 Südtiroler Gala mit den 
 Geschwistern Niederbacher
             Eintritt 39,90 €
             www.geschwister-niederbacher.com

16.11.16 Einlass 14.00 Uhr, Beginn 15.00 Uhr 
  Traditionelles Weihnachtsmärchen am Buß- und 

Bettag „Der Frieder und das Katerlieschen“   
 Eintritt Kinder 4,00 €, Erwachsene 5,00 €
 www.wandertheaterschwalbe.de

24.11.16 Einlass 14.00 Uhr, Beginn 15.00 Uhr 
 Die Ladiner Weihnacht mit Tochter Nicol Stuffer
 Eintritt 39,90 €
 www.dieladiner.com

25.11.16 Einlass 14.00 Uhr, Beginn 15.00 Uhr 
 Die Ladiner Weihnacht mit Tochter Nicol Stuffer
 Eintritt 39,90 €
 www.dieladiner.com

03.12.16 Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 
 HANS JOACHIM HEIST spielt 
  „Noch’n Gedicht – der große  

Heinz-Erhardt-Abend“ 
 Vorverkauf 
 Kat. I  24,00 € – Abendkasse Kat. I  28,00 €
 Kat. II 22,00 € – Abendkasse Kat. II 26,00 €
 www.hajoheist.de

14.01.17 Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 
 Sattmann & Schöne „… kennen Sie den?“
 – Liederliche Witze & witzige Lieder –
 Vorverkauf 
 Kat. I  26,00 € – Abendkasse Kat. I  30,00 €
 Kat. II 24,00 € – Abendkasse Kat. II 28,00 €
 www.kv-events.de/sattmann-schoene

04.02.17 Einlass 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr 
 Gregorianika „Stimmen der Stille“
 – Tour 2017 –
 Vorverkauf 19,00 € – Abendkasse 22,00 €
 www.gregorianika-web.de

21.10.17 Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 
 Hans Werner Olm - Luise Koschinsky 
 „Ein Pullover voll Frau“ – Lesung
 Vorverkauf 
 Kat. I  26,00 € – Abendkasse Kat. I  30,00 €
 Kat. II 24,00 € – Abendkasse Kat. II 28,00 €
 www.hanswernerolm.de

Infos und weitere Veranstaltungen unter:  
www.seiffen.de

– Änderungen vorbehalten –

Eine schöne Geschenkidee
zum Weihnachtsfest
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Südtiroler Gala mit den
Geschwistern Niederbacher 

Haus des Gastes Seiffen
Hauptstraße 156 · 09548 Kurort Seiffen 

Donnerstag, 3. November 2016
Einlass ab 16.00 Uhr – Beginn 17.30 Uhr

Eintritt: 39,90 € 

Vorverkauf in der Touristinformation, 
Hauptstraße 73

09548 Kurort Seiffen
Telefon: 037362/8438

E-Mail: info@touristinfo-seiffen.de

Seit Jahren hat Musik Tradition bei den GESCHWISTERN  

NIEDERBACHER. Vater Hans und Onkel Walter begannen vor 

über 40 Jahren mit öffentlichen Auftritten und vertraten die 

Familie bei vielen musikalischen Wettbewerben. Nun haben 

Andrea, Angelika, Christina und Manfred das Ruder übernom-

men und setzen die erfolgreiche Tradition mit frischem 

Schwung fort. Ihrer Heimat, dem Pustertal, bleiben die GE-

SCHWISTER NIEDERBACHER mit ihrer Musik treu, denn sie 

singen von den Bergen und der Sehnsucht nach Harmonie 

und Liebe.

„Noch’n Gedicht“ 
– der große Heinz-Erhardt-Abend

mit Hans-Joachim Heist als Heinz Erhardt,  
dieser Schelm!

Haus des Gastes Seiffen
Hauptstraße 156 · 09548 Kurort Seiffen 

Samstag, 
03.12.2016
Einlass ab 19.00 Uhr

Beginn 20.00 Uhr

Seine besten Gedichte,  
Conférencen und Lieder. 

Verschmitzt, spitzbübisch, 
fantasievoll. 

Mit seinen Wortspielereien, 
Pointen und Reimen hat er ein 
Millionenpublikum begeistert. 

Er heißt nicht nur Heinz  
Erhardt, sondern Sie auch alle 

herzlich willkommen.

Wenn Hans-Joachim Heist die 
Erhardt-Brille aufsetzt, die Hal-
tung von Heinz Erhardt an-
nimmt und in seiner unver-
wechselbaren Art spricht, 
meint man, Heinz Erhardt stehe 
da. 

Vorverkauf in der Touristinformation, 
Hauptstraße 73

09548 Kurort Seiffen
Telefon: 037362/8438

E-Mail: info@touristinfo-seiffen.de

Kat. I  24,00 € – Abendkasse Kat. I  28,00 €
Kat. II 22,00 € – Abendkasse Kat. II 26,00 €

Hans-Joachim Heist – sonst als cholerischer Kommentator Gernot Hass-
knecht aus der ZDF-Heute-Show bekannt – kann auch anders. Er lässt 
einen der beliebtesten Komiker der 60er und 70er Jahre auferstehen, imi-
tiert Gestik und Mimik des echten Heinz Erhardt. Die Zuschauer kommen in 
den Genuss eines umfassenden Erhardt-Programms. Versprecher, „Reim-
dich-oder-ich-fress-Dich“ Wortverdreher, Aphorismen und überraschende 
Pointen in den kurzen und treffenden Sprüchen und Liedern. Ein nostal-
gischer Trip in die gute alte Zeit, mit immer noch aktuellen Bezügen.
Am besten, Sie machen sich gleich einen Knoten ins Notizbuch. Und neh-
men Sie bei uns Platz, denn Platz ist das einzige, das man jederzeit nehmen 
kann, ohne dafür sitzen zu müssen!
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Eine schöne Geschenkidee zum Weihnachtsfest

Sattmann & Schöne 
„… kennen Sie den?“

Liederliche Witze & witzige Lieder

Haus des Gastes Seiffen
Hauptstraße 156 · 09548 Kurort Seiffen 

Samstag, 14. Januar 2017
Einlass ab 19.00 Uhr – Beginn 20:00 Uhr

Vorverkauf in der Touristinformation 
Hauptstraße 73, 09548 Kurort Seiffen

Telefon: 037362/8438
E-Mail: info@touristinfo-seiffen.de

Vorverkauf Kat. I  26,00 € – Abendkasse Kat. I  30,00 €
Vorverkauf Kat. II 24,00 € – Abendkasse Kat. II 28,00 €

„Der Frieder und das Katerlieschen“
Wandertheater Schwalbe Dresden

HAUS DES GASTES SEIFFEN

Mittwoch, 16. November 2016
(Buß- und Bettag)

15.00 Uhr

Der Vorverkauf hat begonnen!

Erwachsene 5,00 € / Kinder 4,00 €
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Die Tourist-Information  
Kurort Seiffen informiert!

 Öffnungszeiten der Touristinformation
Montag-Freitag 10:00 – 17:00 Uhr
Samstag 10:00 – 14:00 Uhr
Während dieser Zeiten sind gelbe Säcke sowie Abfallsäcke erhältlich.

26.11.2016  10.00 – 17.00 Uhr
27.11.2016 10.00 – 17.00 Uhr

 Werte Einwohner und Gäste,

Ab sofort bitten wir Sie, während der Öffnungszeiten der Touristin-
formation, Ihre Meldescheine abzugeben und die Kurtaxe einzu-
zahlen. Oder Sie nutzen die Zahlung per Überweisung oder Last-
schrift.
Hatten Sie in einem Monat keine Gäste, informieren Sie uns bitte 
trotzdem.
Ebenso können Meldescheinblöcke erworben werden.

 Veranstaltungsmeldungen:

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen in der Touristinformation 
Seiffen, damit die Mitarbeiterinnen diese im Veranstaltungsplan, in 
der Presse sowie im Internet (www.seiffen.de u.a.) veröffentlichen 
können.

 An alle Gastgeber:

Bitte melden Sie uns Ihre freien Kapazitäten, um unseren Gästen einen 
schnellstmöglichen Service bei kurzfristigen Übernachtungsanfragen 
bieten zu können.
Aktuelle Gästebonuskarten/Seiffen (sind bei Anreise dem Gast auszu-
händigen) liegen in der Touristinfo zur Abholung bereit. 

 Gästeehrung:

Wir ehren Gäste, die 10-mal, 15-mal, 25-mal und öfter in Seiffen ver-
weilten. Diese werden mit einem kleinen Geschenk und einer Urkunde 
überrascht.

Folgende Gäste konnten wir im September/Oktober  
beglückwünschen:
zum 25. Mal Jana und Dieter Hujer aus Braunschweig

 Veranstaltungsplan 2016
Änderungen vorbehalten! Alle Angaben ohne Gewähr!

Ausstellungen Bibliothek/Galerie, Hauptstr. 95, 09548 Kurort Seiffen
Bis 10. November 2016 „Erzgebirgische Landschaften in Öl“ –  
Ursula Fietsch aus Rübenau

Ausstellungen Erzgebirgisches Spielzeugmuseum, Hauptstr. 73, 
09548 Kurort Seiffen

24.03.2016 – 15.03.2017 
Ausstellung GALERIE IM TREPPENHAUS 
Der Spielzeugwerbeschau Seiffen zum 80. Geburtstag, Dokumente, 
Hintergründe, Objekte

11.11.2016 – 15.03.2017 
WEIHNACHTSSONDERSCHAU  „Heilige Nacht“ Weihnachtskrippen 
aus 3 Jahrhunderten

Täglich, außer Sonntag, Feiertag und bei Veranstaltungen
12.00 Uhr Kirchenführung mit kleinem Orgelspiel in der Bergkirche

28.11. – 23.12.16 täglich in der Regel von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr Kurz-
führungen in der Bergkirche (zu Konzerten und ca. 1 ½ Stunden zuvor 
sind keine Führungen möglich

jeden Montag 10.00 Uhr 
Montagswanderung, die unterhaltsame, kurzweilige und informative 
Wanderung zu Seiffen und Umgebung. 
Treffpunkt: Touristinformation Seiffen, (witterungsabhängig)

jeden Mittwoch während der Öffnungszeiten in der Modellbahnaus-
stellung an der Sommerrodelbahn, Bahnhofstraße 18b lösen eines 
„Kriminalfalls“

jeden 2. Freitag im Monat, 19.00 Uhr Vereinsabend des Aquarienver-
eins Spielzeugdorf Seiffen e.V., wechselnde Themen, Gasthof Ober-
lochmühle 15, Gäste sind herzlich willkommen!

Montag bis Samstag, täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr 
Basteln eines Original Seiffener Souvenirs in der Schauwerkstatt Seif-
fener Volkskunst eG, Bahnhofstr. 12; www.schauwerkstatt.de

Adventssonntag 10.00 – 16.00 Uhr 
Basteln eines Original Seiffener Souvenirs in der Schauwerkstatt Seif-
fener Volkskunst eG, Bahnhofstr. 12; www.schauwerkstatt.de

vom 01.10. bis 25.11.16, 10.00 – 16.00 Uhr 
Sternenmarkt mit erzgebirgischen Spezialitäten, Hauptstraße 71

vom 26.11. bis 18.12.16, 11.00 – 18.00 Uhr 
Sternenmarkt mit erzgebirgischen Spezialitäten, Hauptstraße 71

jeden Adventssamstag 10.00 – 20.00 Uhr 
Sternenmarkt mit erzgebirgischen Spezialitäten, Hauptstraße 71

Am 04.11.2016 findet der nächste ortsgeschichtliche Heimat-
abend mit den Hobbyheimatforschern K.-H. und D. Strehlow im 
Bunten Haus Seiffen statt. Beginn 18.00 Uhr

03.11.16 Einlass: 16.00 Uhr, Beginn: 17.30 Uhr  
Südtiroler Gala mit den Geschwistern Niederbacher im 
Haus des Gastes Seiffen, Hauptstr. 156,  
Kartenvorverkauf in der Touristinformation, Hauptstr. 73, 
037362-8438; Preis: 39,90 €;  
www.geschwister-niederbacher.com

06.11.16 11.00 Uhr öffentliche Sonderführung durch die aktuelle 
Ausstellung im Spielzeugmuseum Seiffen, Hauptstr. 73,  
www.spielzeugmuseum-seiffen.de

11.11.16 17.00 Uhr Eröffnung der Weihnachtssonderausstellung 
„HEILIGE NACHT – Weihnachtskrippen aus 3 Jahrhun-
derten“ im Spielzeugmuseum Seiffen, Hauptstraße 73,  
www.spielzeugmuseum-seiffen.de 

16.11.16 15.00 Uhr musikalische Andacht am Buß- und Bettag in 
der Bergkirche: Vaterunser-Lieder von Peter Cornelius 
für Bass und Orgel

 15.00 Uhr Traditionelles Weihnachtsmärchen am Buß- 
und Bettag „Der Frieder und das Katerlieschen“ Theater-
stück vom Wandertheater Schwalbe Dresden, im Haus 
des Gastes Seiffen, Hauptstr. 156. Kartenvorverkauf 
(Kinder 4,00 € / Erwachsene 5,00 €) in der Bibliothek, 
Hauptstraße 95, Tel.: 037362/8288 und in der Tourist-
information, Hauptstraße 73, Tel. 037362/8438; 
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24.11.16 Einlass: 14.00 Uhr, Beginn: 15.00 Uhr  
Die Ladiner Weihnacht mit Tochter Nicol Stuffer im Haus 
des Gastes Hauptstraße 156, Kartenvorverkauf in der 
Touristinformation, Hauptstr. 73, Tel.: 037362-8438,  
Preis: 39,90 €, www.dieladiner.com+

         17.00 Uhr, Handgemachte Musik mit Kendy John  
Kretzschmar

 Zeitumstellung vom Voradventsweihnachtmarkt zum 
Weihnachtsmarkt auf dem Sternenmarkt mit erzgebirgi-
schen Spezialitäten, Hauptstraße 71

25.11.16 Einlass: 14.00 Uhr, Beginn: 15.00 Uhr 
Die Ladiner Weihnacht mit Tochter Nicol Stuffer im Haus 
des Gastes Hauptstraße 156, Kartenvorverkauf in der 
Touristinformation, Hauptstr. 73, Tel.: 037362-8438,  
Preis: 39,90 €, www.dieladiner.com

 17.00 Uhr kleines Konzert mit dem  
„Anton-Günther-Chor“ auf dem Rathausplatz 

 17.30 Uhr Lichteranzünden auf dem Rathausplatz

 18.00 Uhr Adventsauftakt mit Prof. Alexandra Röseler 
aus Leipzig, Mezzosopran und Tobias Braun an der 
Orgel in der Bergkirche 

26.11.–18.12.16 
26. Seiffener Weihnachtsmarkt 

(siehe Plakat auf Seite 10)

26.11.16 9.30 Uhr Kleine Bergparade vom Haus des Gastes –  
Spielzeugmuseum – Rathausplatz

 10.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung auf dem Rathaus-
platz mit der Berg- und Hüttenknappschaft Seiffen e.V. 
sowie der Kindertrachtengruppe „Lebendiges Spielzeug“ 
im EZV Seiffen sowie dem Anton-Günther-Chor

 14.30 Uhr 1. Seiffener Adventsmusik mit Chor, Posau-
nen, Kurrende und Orgel in der Bergkirche 
(Einlass ab 14.00 Uhr)

 15.45 Uhr Weihnachtsliederblasen des Posaunenchores 
auf dem Rathausplatz

 17.00 Uhr kleine Orgelmusik im Kerzenschein in der 
Berg kirche

 18.30 – 21.30 Uhr „Gut gelaunt mit Tramp-Station in den 
1. Advent“ Livemusik auf der Bühne an der Spielzeug-
schachtel, Hauptstr. 72 – gegenüber Spielzeugmuseum 
– Eintritt frei –

27.11.16 9.30 Uhr Adventsgottesdienst, zugleich Sonntagsschule 
in der Bergkirche

 10.00 – 16.00 Uhr Basteln eines Original Seiffener Souve-
nirs in der Schauwerkstatt Seiffener Volkskunst eG, 
Bahnhofstr. 12; www.schauwerkstatt.de

 14.30 Uhr 2. Seiffener Adventsmusik mit Chor, Posau-
nen, Kurrende und Orgel in der Bergkirche,  
anschl. Turmblasen (Einlass ab 14.00 Uhr)

29.11.16 15.00 Uhr Hutzennachmittag mit der Erzgebirgsgruppe 
Ehrenfriedersdorf im Hotel Erbgericht Buntes Haus, 
Hauptstr. 94, Preis p. P. 11,90 € inkl. weihnachtlichem 
Gebäckteller und Kaffee, Anmeldung unter: 037362-
7760 oder buntes.haus@erzgebirgshotels.de

30.11.16 16.00 Uhr „Das tapfere Schneiderlein“ – Märchenhafte 
Teestunde in der Bibliothek Seiffen, Hauptstr. 95,  
Eintritt: 1 Goldtaler

Vereinsnachrichten

Anton-Günther-Chor Seiffen e.V.
Unsere Chorprobe findet an jedem Freitag um 19.30 Uhr im Haus des 
Gastes Seiffen statt. Sangesfreudige Männer sind jederzeit recht herz-
lich eingeladen.

Haben Sie ein Fest oder Jubiläum?

Der Anton-Günther-Chor Seiffen würde sich freuen, auch auf Ihrer 
Festveranstaltung auftreten zu dürfen. 

Weitere Auskünfte: Maik Hlawatschek 
 Hauptstraße 87
 Tel. (037362) 879892, mobil 0162 4836755

Aquarienverein Spielzeugdorf Seiffen e.V
11. November 2016 – Vereinsabend mit Beitrag von Felix Kaden

Rassekaninchenzuchtverein  
S 653 Seiffen u. Umgeb. e.V. 
Unsere nächste Versammlung findet am 19. November 2016, 
19.30 Uhr im Gasthof Oberlochmühle statt.

Ausschreibung  
der Neuverpachtung der Jagd
Die Jagdgenossenschaft Seiffen, vertreten durch den Jagdvorstand, 
schreibt die Jagd des Territoriums der Jagdgenossenschaft ab dem 
Jagdjahr 2017/2018 zur Verpachtung für 12 Jahre aus.
Das Jagdgebiet umfasst zum Zeitpunkt der Neuverpachtung ca.  
748 ha bejagdbare Fläche und ist als ein Jagdgebiet ausgewiesen.
Es soll eine Pächtergemeinschaft von mind. 2 höchstens 4 Pächtern 
zugelassen werden.
Die Pächtergemeinschaft handelt gemeinschaftlich durch ihren Ob-
mann gegenüber der Jagdgenossenschaft Seiffen.

Anforderung an die Bewerbung:

•  Der Bewerber ist jagdpachtfähig zum Beginn der Pachtzeit des Jagd-
jahres 2017/2018

•  Der Bewerber hat seinen ständigen Wohnsitz im Umkreis von 15 km 
vom Revier.

•  In der Bewerbung sind die Höhe einer jährlich zu zahlenden Jagd-
pacht in EUR/ha zuzgl. einer jährlichen Wildschadenspauschale in 
EUR/ha vorzuschlagen

•  Des Weiteren muss die Bewerbung einen Vorschlag zur Wildscha-
densreduzierung und zu Bejagungsstrategien beinhalten.

•  Darüber hinaus sind folgende Angaben erforderlich: Name und An-
schrift sowie Telefonnummer und Kopie des Jagdscheines

Die Bewerbung ist in einem verschlossenen Umschlag bis zum 
30.11.2016 zu richten an den Jagdvorsteher
Herrn René Bellmann, An der Binge 4, 09548 Kurort Seiffen 
– Jagdpachtangelegenheit –

Der Pachtzuschlag erfolgt durch Beschluss in der Mitgliederversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Seiffen entsprechend § 6 (2) Nr. 7 in 
Verbindung mit dem § 8 der gültigen Satzung.

René Bellmann
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft
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Amtliche  
Bekanntmachung

Haushaltssatzung Gemeinde  
Deutschneudorf für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in 
der Sitzung am 12.07.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen und 
mit Bescheid der zuständigen Rechtsaufsicht vom 27.09.2016, Akten-
zeichen 092.12/1-16-030.sa-14, wurde der Beschluss zur Haushalts-
satzung unter einer Auflage nicht beanstandet.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2016, der die für  die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 1.265.217,00 EUR
–  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  

auf 1.418.700,00 EUR
–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -153.483,00 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von  
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus  
Vorjahren auf 0,00 EUR

–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Auf- 
wendungen einschließlich der Abdeckung von  
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus  
Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)  
auf -153.483,00 EUR

–  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 34.100,00 EUR
–  Gesamtbetrag der außerordentlichen  

Aufwendungen auf 34.100,00 EUR
–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0,00 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl- 
beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  
Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von 
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  
(veranschlagtes Sonderergebnis) auf 0,00 EUR

–  Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen  
Ergebnisses auf -153.483,00 EUR

–  Gesamtbetrag des veranschlagten  
Sonderergebnisses auf 0,00 EUR

–  Gesamtergebnis auf -153.483,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 1.170.200,00 EUR
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 1.133.938,00 EUR
–  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus  

laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der  
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus- 
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.262,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- 
tätigkeit auf 30.060,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit auf 3.600,00 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 26.460,00 EUR

–  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag  
als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen  
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 62.722,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 33.742,00 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf -33.742,00 EUR

–  Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als  
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 28.980,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
wird auf  0,00 EUR
festgesetzt

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
zur Leistung von Investitionen und Investitionsförder- 
maßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist,  
wird auf  0,00 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur recht- 
zeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch  
genommen werden darf, wird auf  230.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 5
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  320 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  410 vom Hundert
Gewerbesteuer auf  410 vom Hundert

§ 6
Weitere Festsetzungen

Gemeinde Deutschneudorf, den 28.09.2016

Claudia Kluge
Bürgermeisterin

Gemeinde Deutschneudorf
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
 oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Nichtamtliche  
Bekanntmachungen

Bürgermeistersprechstunde 
im Monat November

Donnerstag, den 03.11.2016  von 15:00 bis 17:00 Uhr
im Huthaus!

Einladung  
zu einer Informationsveranstaltung  
über den Bau einer neuen Erdgasleitung
Wie bereits im Amtsblatt, Ausgabe 7/2016, und in der Presse infor-
miert, plant die GASCADE Gastransport GmbH eine neue Europäische 
Gas-Anbindungsleitung, kurz EUGAL genannt. Diese Pipeline wird von 
der Ostsee bis an die tschechische Grenze und auch durch Deutsch-
neudorf verlaufen.
Das GASCADE-Team möchte sich gern vorstellen und das Projekt 
EUGAL sowie die Hintergründe in persönlichen Gesprächen erläutern. 
Dazu lädt die Firma ganz herzlich ein zu einer Informationsveranstal-
tung am

3. November 2016, 15:00 bis 20:00 Uhr,
im Huthaus des Besucherbergwerkes,

Deutschkatharinenberg 14.

Eine Anmeldung zu diesem Gespräch ist nicht erforderlich. 

Das Sozialwerk des dfb e.V.  
blickt auf interessante Tage am  
Glockenwanderweg mit Kindern zurück
In der Zeit vom 18. bis 29. Oktober 2016 fand das Projekt „Alter Glo-
ckenklang bringt die Grenzregion auf gemeinsame Spuren“ in Zusam-
menarbeit mit der Johanniter Kindertagesstätte „Wichtelhäusl“ und 
den Einrichtungen von Hora Svaté Kateriny statt.
Ein gelungenes Angebot. Deutsche und tschechische Kinder erlebten 
ihre Heimat gemeinsam. Spielerisch begaben sie sich auf Spurensu-

che. Schon bei der Eröffnungsveranstaltung am 18.10.2016 spürte 
man kaum eine Sprachbarriere – bei Musik, beim Malen und Puzzeln 
arbeiteten die Kinder zusammen und hatte jede Menge Freude. 
Unser Dank gilt an dieser Stelle den Mitwirkenden aus den Kinderein-
richtungen sowie den ehrenamtlichen Helfern, die uns bei der Erkun-
dung des Glockenwanderweges unterstützten. 
Ohne die Helfer im Hintergrund unserer Projektbühne und die Förde-
rung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ Olbernhau wäre 
ein solches Projekt nicht denkbar gewesen. 

Messcontainer in Deutschneudorf dient 
EU-Projekt zur Geruchsbelastung 
Im Zeitraum von Dezember 2016 bis voraussichtlich Februar 2019 wird 
auf dem Festplatz in Deutschneudorf ein Messcontainer des Leib-
niz-Institutes für Troposphärenforschung e.V. aus Leipzig (TROPOS) 
aufgestellt. In Deutschneudorf werden kontinuierlich die Konzentratio-
nen feiner und ultrafeiner Partikel (ca. 100- bis 1000-mal kleiner als der 
Durchmesser eines Haares), Ruß sowie meteorologische Parameter 
gemessen. Ebenfalls wird eine neue Messtechnik zur Erfassung ge-
ruchsrelevanter Stoffe erprobt. Auch luftgetragene Partikel biologi-
scher Herkunft (Mikroorganismen wie beispielsweise Bakterien) wer-
den erfasst, um deren möglichen Beitrag zu den berichteten Krank-
heitssymptomen zu klären. 
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Die gleichen Messgrößen werden an der tschechischen Station in Lom 
(nahe Litvinov) erhoben.
Beide Messstationen gehören zum grenzüberschreitenden EU-Projekt 
OdCom – Objektivierung der Geruchsbeschwerden im Erzgebirgskreis 
und Bezirk Ústí. Ziel ist, Zusammenhänge zwischen Messdaten und 
subjektiv erlebten Folgen für die Gesundheit zu erforschen. Ein Ge-
ruchsprobandenprogramm beiderseits der Grenze ist ein wichtiger Be-
standteil von OdCom. Der Forschungsverbund Public Health an der 
Technischen Universität Dresden leitet das Projekt. Weitere Partner 
sind neben TROPOS das Sächsische Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie (LfULG), das Sächsische Staatsministerium 
für Soziales sowie aus Ústí das Tschechische Hydrometeorologische 
Institut, das Gesundheitsinstitut und das Bezirksamt.
Für interessierte Bürger wird es im Februar 2016 einen Informationstag 
am Messcontainer in Deutschneudorf geben. Der genaue Termin wird 
noch mitgeteilt. 

Informationen zur Geruchsbelastung im Erzgebirge 
gibt es schon im Internet unter: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/3647.htm  

Über http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/ODCOM.htm kann 
auf OdCom-Inhalte und Ergebnisse zugegriffen werden. 

Veranstaltungstermine  
Monate November/Dezember

November

03.–07.11.2016 Schlachtfest Gasthof Oberlochmühle

24.11.2016 Pyramidenanschieben Am Huthaus – 18:00 Uhr

25.11.2016 Pyramidenanschieben
Parkplatz Bäckerei  
Dt.einsiedel – 18:00 Uhr

25.11.2016 Mettenschicht Huthaus – 18:00 Uhr

26.11.2016 Weihnachtsmarkt
Festplatz  
Deutschneudorf

27.11.2016 Mettenschicht Huthaus – 16:00 Uhr

Dezember

02.12.2016 Mettenschicht Huthaus – 18:00 Uhr

04.12.2016 Mettenschicht Huthaus – 16:00 Uhr

09.12.2016 Mettenschicht Huthaus – 18:00 Uhr

15. oder 
16.12.16

Weihnachtsliedersingen 
der Kinder der Kita mit 
dem Posaunenchor

Brunnen  
Deutschneudorf

11.12.2016 Mettenschicht Huthaus – 16:00 Uhr

18.12.2016 Mettenschicht Huthaus – 16:00 Uhr

18.12.2016 Wintergrillen Oberlochmühle

(Für die Veranstaltungen im Huthaus ist eine Voranmeldung erforderlich 
unter 037368/12942)

Am

 Donnerstag, dem 24.11.2016, 
18.00 Uhr

laden wir alle Einwohner und Gäste 

bei weihnachtlicher Musik, 
Glühwein und Bratwurst

zum

Pyramidenanschieben
am Huthaus 

in Deutschkatharinenberg ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Team des Huthauses

Am  
 

Freitag, dem 25.11.2016, 18.00 Uhr, 
 

laden wir alle Einwohner und Gäste  
ganz herzlich zum 

 

Pyramidenanschieben 
 

auf dem Parkplatz  
vor der Bäckerei Schmieder in 

Deutscheinsiedel ein. 
 
 

Um 17.30 Uhr kleine Laternenwanderung 
mit dem Weihnachtsmann ab Feuerwehrgerätehaus  
Deutscheinsiedel über die Siedlung und Seiffener 

Straße zum Pyramidenanschieben. 
******* 

Lassen wir uns bei Glühwein und Bratwurst auf die 
Weihnachtszeit einstimmen. 

******* 

Für die musikalische Umrahmung sorgt der  
Posaunenchor Deutschneudorf und der  

Anton-Günther-Chor Seiffen. 
 

Auf Ihren Besuch freuen sich 
die Sportgemeinschaft und 

die Feuerwehr Deutscheinsiedel.
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Öffnungszeiten Deutschneudorf  

Museum „Haus der erzgebirgischen Tradition“, Tel. 037368/68899
Mittwoch bis Sonntag  13.00 – 17.00 Uhr

Bibliothek im Haus der erzgebirgischen Tradition: 
Mittwoch  16.00 – 18.00 Uhr

Bibliothek, Siedlung 10, Deutscheinsiedel
Dienstag 15.30 – 17.00 Uhr

Fachzahnärztin Andrea Pflugbeil, Tel. 037368/212
Montag, Dienstag, Donnerstag   8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch und Freitag   7.30 – 12.00 Uhr

Arztsprechstunden bei Frau Dipl.-Med. M. Kaden, Tel. 037368/428
Montag   8.00 – 11.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag  8.00 – 10.00 Uhr 
Mittwoch   8.00 – 11.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag  8.00 – 10.00 Uhr
Freitag   8.00 – 11.00 Uhr

Wertstoffhof Deutschkatharinenberg
Dienstag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag  8.00 – 12.00 Uhr

Mietwagenbetrieb Michael Drechsel, Tel. 037362 / 76775
Krankenfahrten, Flughafentransfer, Fahrten zu allen Anlässen
Kurierfahrten, Kleinbus bis 8 Pers.

Besucherbergwerk Deutschneudorf, Deutschkatharinenberg 14,  
09548 Deutschneudorf, Tel. 037368/12942,  
E-Mail: info@fortuna-bernstein.de, www.fortuna-bernstein.de 
Montag geschlossen 
Dienstag bis Sonntag Führungen 10.30, 12.00, 13.30 und 15.00 Uhr
Neue Ausstellung Bergbauzeitreise.

Wir laden herzlich ein zum

23.Weihnachtsmarkt
der Freiwilligen Feuerwehr Deutschneudorf

Samstag, 26.11.2016
ab 11.00 Uhr auf dem Festplatz in Deutschneudorf

15.00 Uhr kommt der Weihnachtsmann zu den Kindern!
Gegen 16.30 Uhr weihnachtliche Klänge mit dem Deutschneudorfer Posaunenchor

Durchgehend:
Glühwein über dem Lagerfeuer,
warme Speisen und Getränke

u.v.m.

Änderungen vorbehalten!
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Amtliche  
Bekanntmachung

Haushaltssatzung Gemeinde  
Heidersdorf für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in 
der Sitzung am 01.08.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen und 
mit Bescheid der zuständigen Rechtsaufsicht vom 13.10.2016, Akten-
zeichen 092.12/1-16-030.sa-28, wurde der Beschluss zur Haushalts-
satzung unter einer Auflage nicht beanstandet.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2016, der die für  die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 1.030.232,00 EUR
–  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  

auf 1.321.994,00 EUR
–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -291.712,00 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von  
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses  
aus Vorjahren auf 0,00 EUR

–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und  
Aufwendungen einschließlich der Abdeckung  
von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses  
aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)  
auf -291.712,00 EUR

–  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 36.900,00 EUR
–  Gesamtbetrag der außerordentlichen  

Aufwendungen auf 23.500,00 EUR
–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 13.400,00 EUR

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung von  
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus  
Vorjahren auf 0,00 EUR

–  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  
Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von 
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  
(veranschlagtes Sonderergebnis) auf 13.400,00 EUR

–  Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen  
Ergebnisses auf -291.712,00 EUR

–  Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergeb- 
nisses auf 13.400,00 EUR

–  Gesamtergebnis auf -278.312,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 1.042.466,00 EUR
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 1.101.210,00 EUR
–  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender  

Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der  

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf -58.744,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- 
tätigkeit auf 461.950,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- 
tätigkeit auf 390.000,00 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 71.950,00 EUR

–  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag  
als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen  
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.206,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR

–  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 4.700,00 EUR

–  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf -4.700,00 EUR

–  Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als  
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 8.506,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
wird auf  0,00 EUR
festgesetzt

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
zur Leistung von Investitionen und Investitionsförder- 
maßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, 
wird auf 0,00   EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur  
rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch  
genommen werden darf, wird auf  150.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 5
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf  250 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 vom Hundert
Gewerbesteuer auf  330 vom Hundert

§ 6
Weitere Festsetzungen

Gemeinde Heidersdorf, den 14.10.2016

Andreas Börner
Bürgermeister

Gemeinde Heidersdorf
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
 oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Öffnungszeiten Heidersdorf

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Jörg Preißler + DS Uta Preißler
Mortelbachstraße 15, Tel. 037361/159938

Montag/Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 19.00 Uhr

Physiotherapie Carolin Thierfelder, Tel. 037361/4451
Montag – Freitag  7.00 – 20.00 Uhr
Samstags nach Vereinbarung

DM J. Dietze, Facharzt für Allgemeinmedizin
Alte Straße 16, Tel. 037361/4103

Montag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr
Dienstag und Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Gemeinsame Informationen

Das Erzgebirge in Augen der Kinder
Seit drei Jahren veranstaltet der „Stiftungsfond Erneue-
rung des Erzgebirges“ die Aktion Kinderschulkalender 
„Das Erzgebirge in Augen der Kinder“. Dieser Kalender 
wird in viele Einrichtungen ausgefahren, z. B. Grund-
schulen, Pflegefamilien, Krankenhäuser im Aussiger 
Bezirk und macht den Kindern eine große Freude.
Die kleinen Künstler haben die Aufgabe, das Erzge-
birge in den zwölf jeweiligen Monaten zu erfassen 
( d.h. die Natur – Tiere, Bäume, Wetter, usw.) Jedes 
Kind wählt sich einen Monat aus und lässt seine Fan-
tasie dazu spielen. Es wird mit bunter Kreide auf Pa-
pier A3 gemalt (Querformat). 
Das Bild muss auf der Rückseite den Namen des 
Autoren, das Alter und die E-Mail-Adresse der El-
tern beinhalten – im Fall der Platzierung. Der Wett-
bewerb ist nicht altersbeschränkt. 
Die Ergebnisse des Kunstwettbewerbes werden jedes Jahr im Bergareal Lesna, im Rahmen des 
Kinderfestes „Märchenhaftes Lesna“, bekannt gegeben. Die Gewinner werden auf das Podium gerufen und mit einem Ge-
schenk belohnt. Die Preise übergeben die Bürgermeister und die Vertreter der Mikroregion Lesna.
Dieser Kalender umfasst nicht nur das gesamte Schuljahr, sondern informiert die Schüler auch über die Feiertage und Ferien auf 
dem deutschen sowie auf dem tschechischen Gebiet. Der Kalender enthält auch einen Stundenplan, Hobby Zeitplan, Abreißblock 
für Notizen und schließlich die Autoren der Zeichnungen. Der Kalender ist zweisprachig gestaltet.

Nichtamtliche Bekanntmachungen
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Für die Gemeinden  
Deutschneudorf und Heidersdorf

Start weiterer Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben im ländlichen Raum!

In der LEADER-Region „Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal“ 
wurden am 10.10.2016 weitere Aufrufe für die Einreichung von Projekt-
vorschlägen im ländlichen Raum gestartet. Grundlage bilden die LEA-
DER-Entwicklungsstrategie der Region und das regionale Budget für 
2017.
Für folgende 9 Maßnahmen mit einem Gesamtfördervolumen von 4,38 
Mio. € können Projektanträge eingereicht werden:

–  Unterstützung von Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge, 
Diversifizierung in der Landwirtschaft (Erhaltung und Entwicklung der 
Außenhülle von Gebäuden)

–  Ausbau von kommunalen Straßen, Brücken, Stützmauern, Gehwe-
gen, Dorfplätzen und Straßenbeleuchtung 

–  Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur einschl. 
innovativer Beherbergungsangebote

–  Rückbau von baulichen Anlagen, Unterstützung der Nachnutzung 
der Flächen 

–  Um- und Wiedernutzung von leerstehenden und vom Leerstand be-
drohten Gebäuden für wohn- und gewerbliche Zwecke sowie für Ein-
richtungen der Nah- und Grundversorgung

–  bedarfsgerechter Bau und Ausbau von Schulen, Schulsportanlagen 
und Kindereinrichtungen

–  bedarfsgerechter Ausbau nicht gewerblicher Grundversorgungsein-
richtungen (z. B. Freizeiteinrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, 
medizinische Versorgung)

–  Schaffung von altersgerechten oder behindertengerechten Mietwoh-
nungen, Seniorenbetreuung

–  Unterstützung von Maßnahmen an kommunalen und privaten Ge-
wässern (z. B. Hochwasserschutz, Brandschutz)

Für die Sanierung eines Gebäudes zur Wiedernutzung als Hauptwohn-
sitz beträgt der Fördersatz 30 %, maximal 100.000 €. Voraussetzung 
ist, dass der Antragsteller Eigentümer der Immobilie ist, das Haus vor 
1945 errichtet wurde  und mit dem Vorhaben noch nicht begonnen 
wurde. Förderfähig sind alle Bestandteile, die eine Zweckbindungsfrist 
von 5 Jahren erfüllen. Ausgeschlossen ist die Förderung von Mobiliar. 

Einreichfrist für die Projektvorschläge ist der 13.01.2017. Verspätet 
eingehende Anträge können nicht bearbeitet werden!

Nach Eingang der Unterlagen werden diese im Regionalmanagement 
geprüft. Am 24.02.2017 findet die Vorhabenauswahl durch das Ent-
scheidungsgremium der Region statt.

Alle erforderlichen Unterlagen zur Antragstellung, Vorhabenauswahl 
und geplantem Budget finden Sie auf der Homepage des Vereins unter 
www.floeha-zschopautal.de. 

Beratende Stelle für alle Projektvorschläge ist das Regionalmanage-
ment des Vereins zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und 
Zschopautal e.V.:

Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion  
Flöha- und Zschopautal e.V.

Regionalmanagement
Gahlenzer Straße 65

09569 Oederan
Telefon: 037292 / 28 97 66

Fax: 037292 / 28 97 68
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de

Beispiel für die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Hauptwohnsitz für eine junge Familie (Bauzeit 2011/12) 
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Unsere Kfz-Versicherung
Damit Ihr Auto schnell wieder auf die Straße kommt.*

*  beim Abschluss einer Kfz-Versicherung 
für Ihren Pkw zum 01.01.2017

DEVK-Geschäftsstelle
Dirk Weidensdorfer
Dammstr. 2 - 4
09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: 037322-42091
dirk-weidensdorfer.devk.de

Hauptstraße 2
09548 Seiffen

Montag bis Freitag  7.00 – 18.00 Uhr
Sonnabend  8.00 – 13.00 Uhr

Ab sofort neue Telefon- und Fax-Nummer:

Telefon:  037362 8810-0
Fax-Nr.: 037362 8810-20

Alles zum Renovieren 

für jedermann – 

auch privat

www.prosol-farben.de

09548 Deutschneudorf • Brüderwiese 13
Tel. 03 73 68 / 6 88 83
Fax 03 73 68 / 1 27 55
Mobil 01 72 / 3 66 46 47

Anzeigen

+++  Wichtig  +++  Wichtig  +++  Wichtig  +++  Wichtig  +++

Anzeigen- 
Redaktionsschluss
für die Ausgabe 12/2016
ist der 17. November 2016

Erscheinungstag: 30. November 2016

Märchenhafte Teestunden 
in der Bibliothek Seiffen

Mittwoch, 30. November
„Das tapfere Schneiderlein“

Mittwoch, 7. Dezember
„Der Zwerg Nase“

Mittwoch, 14. Dezember
„Schneeweißchen & Rosenrot“
immer um 16.00 Uhr bei Lichterschein

Samstag, 17. Dezember und 
Sonntag, 18. Dezember
jeweils 15.00 Uhr
„Frau  Holle“

Eintritt: 1 Goldtaler





Einladung zur
Mitgliederversammlung

am Dienstag, den 22. November 2016 
um 17:00 Uhr, in Seerigs Menüservice,
Oberheidelberger Straße 10
in 09548 Kurort Seiffen

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit möchten wir Sie zu unserer Mitgliederversammlung 
mit folgender Tagesordnung recht herzlich einladen.

Tagesordnung
 1. Begrüßung und Wahl des Präsidiums
 2. Bekanntgabe der Tagesordnung
 3.  Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014 

und 2015
 4.  Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 

2014 und 2015
 6. Diskussion zu den Berichten
 7.  Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und 2015
 8.  Beschlüsse über die Entlastung von Vorstand und 

Aufsichtsrat
 9.  Organisation der GWG
10. Verschiedenes
11. Schlusswort

Mit freundlichen Grüßen

Aufsichtsratsvorsitzender
Martin Fron

JETZT  

INFORMIEREN!

UNSER NEUES  

ANGEBOT!

Hat Ihre Versicherung den Beitrag 
erhöht? Dann können Sie Ihre Auto-
versicherung noch bis zu einem 
 Monat nach Erhalt der Rechnung 
kündigen. 

Wechseln Sie am besten direkt zur 
HUK-COBURG. Es lohnt sich für Sie.

Mit uns fahren Sie günstiger:
• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Sonder-Kündigungsrecht
Jetzt noch wechseln und sparen!

Vertrauensmann
Wolfgang Dechand
Tel. 037361 149740
wolfgang.dechand@HUKvm.de
Karl-Liebknecht-Str. 11
09544 Neuhausen
Di, Do 16 – 19 Uhr

Vertrauensleute
Kerstin u. René Maier
Tel. 037360 689781
kerstin.maier@HUKvm.de
Hammergasse 1
09526 Olbernhau
Termin nach Vereinbarung

BEKANNTMACHUNG UND HERZLICHE EINLADUNG
PBI Heidersdorf e.V. / Heimatgruppe

HUTZEN-Nachmittag
mit Programm, 
Kaffeetrinken & Abendessen

Landhotel „Zur Quelle“ Heidersdorf

Sonntag, den 4. Dezember 2016

Pünktlicher Beginn 14:30 Uhr

Eintritt*: 17 € Erwachsener, 
  8 € Kind

*Kartenvorverkauf am 20.11.2016 zur Buchlesung oder 
via Mail an pbi-heidersdorf@t-online.de oder 
 037360 79160 bzw.  037361 15802

Buchlesung
– Neuerscheinung –

„An Absender zurück,
gefallen für Großdeutschland“

Das Schicksal eines Seiffener Soldaten  
im Zweiten Weltkrieg

Autor: Gottfried Schellenberger

Landhotel „Zur Quelle“ Heidersdorf

Sonntag, den 20. November 2016

Beginn 16:00 Uhr

danach auf Wunsch Abendessen mit dem Autor  
(Selbstzahler), Bucherwerb möglich

Eintritt frei!
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       Wir gratulieren
           unseren Jubilaren und wünschen 
                                alles erdenklich Gute  
                                            für Gesundheit und 
                                                            Wohlergehen

unseren Jubilaren und wünschen 

                                            für Gesundheit und                                             für Gesundheit und 
                                                            Wohlergehen                                                            Wohlergehen                                                            Wohlergehen
                                            für Gesundheit und                                             für Gesundheit und 
                                                            Wohlergehen

Seiffen
Reinhardt, Eva 04.11.1946 70 Jahre
Trinks, Irmgard 06.11.1926 90 Jahre
Füchtner, Ehrenfried 17.11.1936 80 Jahre
Einbock, Gerlinde 19.11.1946 70 Jahre
Kaßner, Lisa 21.11.1936 80 Jahre
Wagner, Hannelore 23.11.1946 70 Jahre
Emmerich, Ilse 28.11.1926 90 Jahre
Börner, Gerda 30.11.1941 75 Jahre

Deutschneudorf
Schlatter, Erika 03.11.1941 75 Jahre
Kreher, Peter 08.11.1941 75 Jahre
Schreiter, Hilde 17.11.1931 85 Jahre

Heidersdorf
Christ, Martha 22.11.1910 106 Jahre

Unsere Gottesdienste in Seiffen,  
Deutschneudorf und Deutscheinsiedel 
im November 2016
6. November – 236. Seiffener Kirchweihfest
9.30 Uhr  Festgottesdienst mit der Seiffener Bergknappschaft,  

dem Posaunenchor und dem Kirchenchor,  
zugl. Sonntagsschule

11. November – Freitag
18.00 Uhr  Andacht zum Martinstag mit Martinsspiel in Seiffen,  

anschließend Grillimbiss, Punsch und Glühwein  
im Pfarrhausgelände  

13. November – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
8.30 Uhr  Predigtgottesdienst in Deutschneudorf
9.30 Uhr  Gottesdienst in Seiffen

16. November – Buß- und Bettag
10.00 Uhr  Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst  

in Deutscheinsiedel 
15.00 Uhr  Geistliche Musik mit einer Andacht in Seiffen,  

Pfarrer Michael Harzer, Bass, Kantor Tobias Braun,  
Orgel u.a. Vaterunserlieder von Peter Cornelius

 
19. November – Sonnabend
18.00 Uhr JG-Gottesdienst im Haus des Gastes Seiffen mit  

Daniel Wendrock und der JG-Band Seiffen unter dem 
Motto „Gottes Werkzeugkoffer“

20. November – Ewigkeitssonntag
Gottesdienste mit Gedenken an die Heimgegangenen des zu Ende 
gehenden Kirchenjahres 2015/2016 
 8.30 Uhr  in Deutscheinsiedel
10.00 Uhr  in Seiffen, zugl. Sonntagsschule
14.00 Uhr in Deutschneudorf 

26. November – Freitag vor dem 1. Advent
18.00 Uhr  Adventsauftakt mit der weltberühmten Mezzosopranistin 

Alexandra Röseler aus Leipzig und Kantor Tobias Braun 
aus Seiffen 

27. November – Sonnabend vor dem 1. Advent
14.30 Uhr 1. Seiffener Adventsmusik mit Kurrende,  

Chor, Posaunen und Orgel
17.00 Uhr  Orgelmusik zum Advent in Seiffen

28. November – 1. Sonntag im Advent
 9.30 Uhr  Festgottesdienst in Seiffen 
 9.30 Uhr  Adventsgottesdienst in Deutscheinsiedel 
10.30 Uhr  Adventsgottesdienst in Deutschneudorf
14.30 Uhr  2. Seiffener Adventsmusik mit Kurrende,  

Chor, Posaunen und Orgel 

Das Fest der Eisernen Hochzeit 
feiern am 18.11.2016 
Roland und Christa Büschel. 

Die Gemeindeverwaltung gratuliert recht herzlich 
und wünscht noch viele schöne gemeinsame 
Jahre bei bester Gesundheit.


